
Gesellschaftsvertrag

der Wirtschaftsagentur Neumiinster GmbH

Stand: 4. April 2023

§1

Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung unter

der Firma Wirtschaftsagentur Neumunster GmbH.

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Neumunster.

§ 2

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

(1) Zweck des Unternehmens ist die Wirtschaftsforderung in NeumOnster.

(2) Gegenstand der Gesellschaft ist die Forderung und Verbesserung der

wirtschaftlichen, sozialen, okologischen, qualifikatorischen und raunnlichen

Struktur der Stadt NeumOnster unter besonderer Berucksichtigung der

Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplatzen und verwandte Geschafte.

(3) Die Gesellschaft ist zu alien Magnahmen und Geschaften berechtigt,

durch die der Gesellschaftszweck gefOrdert werden kann; dazu gehoren

auch Geschaftsbesorgungen und Betriebsfuhrungen fur Dritte, die Tatig-

keiten im Sinne des Abs. 1 verrichten. Die Gesellschaft kann sich an ihnen

beteiligen, ihnen Beteiligungen einraumen oder solche Unternehmen sowie

HiIfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

§ 3

Geschaftsjahr, Dauer der Gesellschaft

(1) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.



§ 4

Stammkapital, Stammeinlagen, Verlustausgleich

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft betragt 100.000,00 Euro.

(2) Das Stammkapital wird vollstandig von der Gesellschafterin

Stadt NeurnOnster erbracht.

(3) Die Gesellschafterin verpflichtet sich, den sich aus dem vom Aufsichtsrat

bewilligten Wirtschaftsplan ergebenden Verlust fur das jeweilige Jahr

auszugleichen, soweit dieser einen Betrag in 1-1Ohe von 700.000,00 Euro

nicht Oberschreitet.

(4) Ergibt sich aus dem Jahresabschluss, dass der Verlust geringer ausfallt

als im Wirtschaftsplan vorgesehen, ist die Gesellschaft verpflichtet,

die Ober den ausgewiesenen Verlust gezahlten Finanznnittel an die

Gesellschafterin zu erstatten.

§ 5

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Gesellschafterversammlung,

2. der Aufsichtsrat und

3. die Geschaftsfuhrung.

§ 6

Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die GeschaftsfOhrung oder auf Be-

schluss des Aufsichtsrats durch dessen Vorsitzende/n einberufen.

Die gesetzliche Vertretung der Stadt Neumunster hat - unabhangig davon,

ob die Stadt NeurnOnster durch ihre gesetzliche Vertretung in der Gesell-

schafterversammlung vertreten wird - das Recht, an der Gesellschafterver-

sammlung teilzunehmen.

Die GeschaftsfOhrung nimmt an der Gesellschafterversammlung teil und gibt

alle erforderlichen Auskunfte, soweit die Gesellschafterversammlung nichts

anderes beschlieflt.
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(5)

Die Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn es im Interesse der

Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie muss unverzOglich einberufen werden,

wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschaftsjahres

aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Halfte des Stammkapitals verloren ist.

Die Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal im Geschaftsjahr.

Ferner kann jeder Gesellschafter unter Angabe des Zwecks und der GrLinde

verlangen, dass die GeschaftsfOhrung unverzuglich die Gesellschafterver-

sammlung einberuft. Die Sitzung muss in diesem Fall binnen zwei VVochen

nach der Einberufung stattfinden.

Die Leitung der Gesellschafterversammlung Obernimmt die/der Vorsitzende

des Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfall der/die jeweilige Stellvertreter/in.

(2) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter in Textform

(§ 126 b BGB) zu laden. Formgerecht ist auch eine personenbezogene

Benachrichtigung Ober die Bereitstellung der Unterlagen auf einer

dauerhaft zuganglichen digitalen Plattform.

(3)

Sofern die Sitzung nicht unverzOglich einzuberufen ist, hat die Ladung mit

einer Frist von zvvei Wochen zu erfolgen.

Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen

sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehorenden Unterlagen beizufOgen.

In begrOndeten Fallen kann auf Form und Frist verzichtet werden, wenn kein

Gesellschafter widerspricht.

Ober jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die

von dem/der Leiter/in der Gesellschafterversammlung zu unterzeichnen ist.

In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilneh-

mer/innen, die Gegenstande der Versammlung, der wesentliche lnhalt

der Verhandlungen und die Beschlusse und Empfehlungen aufzunehmen.

Den Gesellschaftern ist eine Abschrift der Niederschrift unverzuglich zuzulei-

ten.

(4) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sich samtliche

Gesellschafter in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit

der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklaren.

Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberuhrt.

FernmOndliche oder andere vergleichbare Formen (z.B. Videokonferenzen)

der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung sind zulassig,

wenn kein Gesellschafter diesem Verfahren unverzOglich widerspricht.

Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon unberuhrt.
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§ 7

Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschlieRt in den Angelegenheiten der

Gesellschaft.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfahig, wenn sie ordnungsgemaR

einberufen worden ist und em n Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter an-

wesend oder vertreten sind, der oder die insgesamt die Halfte des stimmbe-

rechtigten Stammkapitals halt oder halten.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschlieRt

1. mit mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen Ober

a) eine Anderung des Gesellschaftsvertrags,

b) die Obernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im

Rahmen des Unternehmensgegenstandes,

c) die unmittelbare oder mittelbare GrOndung, Obernahme von oder

die Beteiligung an Unternehmen sowie Ober die Erhohung oder die Ver-

auflerung von Anteilen an diesen,

d) die Errichtung, Aufhebung, VerauRerung oder Verpachtung von Zweig-

niederlassungen oder Zweigbetrieben,

e) eine Umwandlung oder Umstrukturierung der Gesellschaft, insbeson-

dere Ober eine Verschmelzung, eine Spaltung, eine VermogensObertra-

gung oder einen Formwechsel sowie Ober den Abschluss und die An-

derung von Unternehmensvertragen im Sinne der §§ 291 und 292 des

Aktiengesetzes,

f) die Auflosung der Gesellschaft sowie Ober die Ernennung und die

Abberufung von Liquidatoren, ferner

2. mit der Mehrheit der abgegebenen Stinnnnen Ober alle Angelegenheiten, fur

die nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder nach diesem

Gesellschaftsvertrag andere Organe zustandig sind, insbesondere Ober

a) Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die der Gesellschafter-

versammlung vom Aufsichtsrat oder von der GeschaftsfOhrung zur

Entscheidung vorgelegt werden,

b) die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats,

soweit diese nicht von der Stadt NeumOnster entsandt werden

(§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1),
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g)

c) die Festsetzung der Aufwandsentschadigung fur die Mitglieder des Auf-

sichtsrats,

d) die Entlastung des Aufsichtsrats,

e) die Beschrankung der Vertretungsbefugnis der Geschaftsfuhrung

sowie Ober Weisungen an dieselbe,

f) die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

sowie Ober die Verwendung des Ergebnisses und die Billigung

des Konzernabschlusses, sofern die Gesellschaft zur Aufstellung

eines Konzernabschlusses verpflichtet ist,

die Geltendmachung von ErsatzansprOchen, welche der Gesellschaft

aus der Grundung oder Geschaftsfuhrung gegen die Geschaftsfuhrung,

gegen Mitglieder des Aufsichtsrats oder gegen Gesellschafter

zustehen, sowie Ober die Vertretung der Gesellschaft in Prozessen,

welche sie gegen Geschaftsfuhrerinnen oder Geschaftsfuhrer zu

fuhren hat.

(3) Jeder Euro eines Geschaftsanteils gewahrt eine Stimme.

Jeder Gesellschafter kann seine Stimmen nur einheitlich fur samtliche

von ihm gehaltene Geschaftsanteile abgeben.

§ 8

Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus elf (11) Mitgliedern.

(2) Die Stadt Neumunster ist berechtigt, durch die Ratsversammlung

1. funf (5) Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden und

2. den von ihr entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewahlten

Mitgliedern des Aufsichtsrats schriftlich Weisungen bezUglich der

Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele

(Sachziele gernag § 101 Abs. 1 Nr. 1 GO, § 102 Abs. 1 S. 3 GO und

Finanzziele gernag § 101 Abs. 1 Nr. 2 GO, § 102 Abs. 1 S. 3 GO),

nicht jedoch hinsichtlich des operativen Geschafts zu erteilen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haften nicht, soweit sie gemag der von

der Stadt Neumunster erteilten Weisungen gehandelt haben; werden sie

gleichwohl haftbar gemacht, hat sie die Stadt Neumunster von jeglicher

Haftung freizustellen. § 25 Abs. 3 GO bleibt im Obrigen unberuhrt.
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Die von der Stadt Neumunster entsandten oder auf ihre Veranlassung hin ge-

wahlten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,

1. bei ihrer Tatigkeit das lnteresse der Stadt Neumunster zu verfolgen,

dies insbesondere im Hinblick auf die Erfullung des offentlichen Zwecks

durch die Gesellschaft, ohne dass die Gesellschaft dadurch geschadigt

wird, insbesondere in ihrer finanziellen Substanz, sowie unter Abwagung

der Interessen der Gesellschaft und deren Arbeitnehmer/innen und

2. den Organen und Fraktionen der Stadt Neumunster Auskunfte zu erteilen;

die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.

(3) Der/die gesetzliche Vertreter/in der Stadt NeumOnster gehort dem Aufsichts-

rat kraft Amtes fur die jeweilige Dauer seiner/ihrer Amtszeit an.

(4) Folgende Institutionen schlagen jeweils em n weiteres Mitglied fur den

Aufsichtsrat vor:

1. die Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Zweigstelle Neumunster

2. der Unternehmensverband Mittelholstein e.V., Geschaftsstelle

Neurnünster

3. die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

4. die VR Bank Neumunster eG

5. die Sparkasse Sudho'stein.

Die Gesellschafterin Stadt Neumunster entsendet die vorgeschlagenen

Personen in den Aufsichtsrat.

(5) Ein Aufsichtsratsmitglied darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschaftsfithrung,

Prokurist/in oder zum gesannten Geschaftsbetrieb ermachtigte/r Handlungs-

bevollmachtigte/r sein.

(6) Die Amtsdauer des Aufsichtsrats endet nach Ablauf der VVahlzeit der Ratsver-

sammlung der Stadt Neumunster mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats

durch Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern gemaR Abs. 2 Satz 1 Ni. 1

und Abs. 4 oder durch die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern durch

Beschluss der Gesellschafterversammlung.

(7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer

Frist von einem Monat durch schriftliche Erklarung gegenuber der Geschafts-

fOhrung niederlegen.

Die Entsendungsberechtigten konnen die von ihnen entsandten Aufsichtsrats-

mitglieder jederzeit abberufen und durch andere ersetzen.
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Die Abberufung und Entsendung der nach Abs. 4 entsendeten Aufsichtsrats-

mitglieder erfolgt nur auf Vorschlag der jeweiligen Institution.

Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf der Amtszeit aus, entsendet

der jeweils Entsendungsberechtigte fur die Restdauer der Anntszeit des

ausgeschiedenen Mitgliedes eine/n Nachfolger/in.

(8) Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n sowie deren/ des-

sen Stellvertretung.

Das Vorschlagsrecht f0r die/den Vorsitzende/n hat die Gesellschafterin Stadt

Neumunster. Das Vorschlagsrecht fur die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n

hat die Gruppe der lnstitutionen.

(9)

Die/der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet

dessen Sitzungen und ist erste/r Ansprechpartner/in der Geschaftsfibrung.

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Gesellschaftsvertrag festgeleg-

ten Aufgaben und Befugnisse eine Geschaftsordnung geben.

Der Aufsichtsrat wird von der/dem Vorsitzenden durch Einladung der

Aufsichtsratsmitglieder einberufen.

Die Einberufung erfolgt in Textform (§ 126 b BGB) mit einer Ladungsfrist

von zwei Wochen. Sieht die Tagesordnung eine Befassung nach § 14 vor, hat

die Ladung mit einer Frist von vier Wochen zu erfolgen. Formgerecht ist auch

eine personenbezogene Benachrichtigung Ober die Bereitstellung der Unterla-

gen auf einer dauerhaft zuganglichen digitalen Plattform.

Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen

sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehorenden Unterlagen beizufugen.

Schriftliche (z.B. im Umlaufverfahren), fernmundliche oder andere vergleich-

bare Formen (z.B. Videokonferenzen) der Beschlussfassung des Aufsichtsrats

und seiner Ausschusse sind zulassig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren

unverzuglich widerspricht. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt

hiervon unberuhrt.

Der Aufsichtsrat muss mindestens eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abhalten.

Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die GeschaftsfOhrung unter An-

gabe des Zwecks und der Grunde verlangen, dass die/der Vorsitzende des

Aufsichtsrats unverzuglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss in

diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.

—7—



Stehen im Aufsichtsrat Beschlusse nach § 9 Abs. 4 zur Entscheidung an,

ist die Ladung den Gesellschaftern zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch fur

den Fall, in dem der Aufsichtsrat unter Beachtung der ordentlichen Ladungs-

frist nach Satz 2 einberufen wird.

In begrundeten Fallen kann auf Form und Frist verzichtet werden, wenn kein

Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

(10) Ober die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen,

die von der/dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist.

In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer/

innen, die Gegenstande der Tagesordnung, der wesentliche lnhalt der

Verhandlungen und die Beschlusse und Empfehlungen des Aufsichtsrats

anzugeben.

Ein VerstoR gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht

unwirksam.

Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der

Sitzungsniederschrift auszuhandigen.

(11) An den Sitzungen des Aufsichtsrats kOnnen neben den Mitgliedern des

Aufsichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschlieRt, auch

1. die Geschaftsfuhrung und

2. die Vertretung der Gesellschafter

teilneh men.

Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschaftsfuhrung an der Sitzung teil-

zunehmen. Sachverstandige und Auskunftspersonen kOnnen zur Beratung

Ober einzelne Gegenstande hinzugezogen werden.

Dem/der gesetzlichen Vertreter/in der Stadt Neumunster ist das Recht einzu-

raumen, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen.

(12) Die Gesellschaft schlieRt eine Versicherung ab, durch die Haftpflicht-ansprO-

che gegenOber den Mitgliedern des Aufsichtsrats aus ihrer Amtstatigkeit versi-

chert sind. Die Versicherungssumme muss fur jeden einzelnen Schadensfall

mindestens 5.000.000,00 Euro betragen.

§ 9

Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die GeschaftsfOhrung zu Oberwachen. Gegenstand

der Oberwachung ist die OrdnungsmaRigkeit, die ZweckmaRigkeit und die

Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfuhrung.
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Zu diesem Zweck kann der Aufsichtsrat insbesondere die Bucher und Schrif-

ten der Gesellschaft sowie die Vermogensgegenstande einsehen und prOfen.

Ferner kann der Aufsichtsrat von der Geschaftsfuhrung jederzeit einen Bericht

verlangen Ober Angelegenheiten der Gesellschaft, Ober ihre recht lichen und

geschaftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie Ober

geschaftliche Vorgange bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesell-

schaft von erheblichem Einfluss sein konnen. Auch em n einzelnes Mitglied

kann einen solchen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat berat die Geschaftsfuhrung und die Gesellschafterversamm-

lung, bereitet die Beschlusse der Gesellschafterversammlung vor und spricht

Empfehlungen aus.

Er Oberwacht die Geschaftsfuhrung bei der Einfuhrung und Fortentwicklung

eines Berichtswesens sowie eines Oberwachungssystems zur FrOherkennung

von den Fortbestand der Gesellschaft gefahrdenden Entwicklungen

(Risikomanagement).

(3) Der Aufsichtsrat beschlieRt Ober

1. die Geschaftsanweisung fOr die GeschaftsfOhrung,

2. die MaRregeln zur PrOfung und Oberwachung der Geschaftsfuhrung,

3. die Bestellung und die Abberufung von Geschaftsfuhrern/innen sowie

Ober die Entlastung derselben, ferner Ober den Abschluss, die Anderung

und die Beendigung von deren Anstellungsvertragen.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn er ordnungsgemaR einberufen wor-

den ist und mehr als die Halfte von dessen Mitgliedern anwesend sind.

Er fasst seine BeschlOsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Bei Stimmenenthaltung gilt die Stimme als nicht abgegeben.

Bei Stimmengleichheit gilt em n Antrag als abgelehnt.

(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschaftsfuhrung bestimmte Arten

von Geschaften nur mit seiner Zustimnnung vornehmen darf.

Seiner Zustimmung bedurfen insbesondere

1. die Bestellung von Prokuristen/innen und von Handlungsbevollmachtigten

zum gesamten Geschaftsbetrieb,
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(5)

2. die Wahl der Abschlusspruferin / des AbschlussprOfers oder, wenn die Ge-

sellschaft der PrOfpflicht des Kommunalprufungsgesetzes unterliegt, die

Entscheidung Ober den Vorschlag der PrOfungsbehorde zur Beauftragung

einer AbschlussprOferin / eines AbschlussprOfers,

3. die Fuhrung von Rechtsstreitigkeiten von grundsatzlicher Bedeutung,

4. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen, soweit im Einzelfall emn

in der Geschaftsanweisung der Geschaftsfuhrung festzulegender Betrag

Oberschritten wird,

5. die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsge-

sellschaften,

6. der Wirtschaftsplan und die funfjahrige Finanzplanung einschliefIlich
der Nachtrage,

7. Verfugungen Ober Gesellschaftsvermogen, welche nicht aufgrund der
Wirtschafts- und Finanzplanung erfolgen und deren jeweiliger Wert die in
der Geschaftsanweisung fur die Geschaftsfuhrung vorgesehenen Grenzen
Oberschreitet, insbesondere

— die Aufnahme von Darlehen sowie die Gewahrung von Darlehen, Burg-
schaften oder Garantien durch die Gesellschaft,

— der Erwerb, die Veraullerung oder Belastung von Grundstucken oder
grundstOcksgleichen Rechten,

— der Verzicht auf Forderungen oder die Vornahme von Schenkungen.

Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenOber der Geschaftsfuhrung

gerichtlich und auflergerichtlich.

(6) Der Aufsichtsrat prOft den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den

Vorschlag der Geschaftsfuhrung Ober die Verwendung des Bilanzgewinnes

und berichtet hierOber der Gesellschafterversammlung.

In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in

welchem Umfang er die GeschaftsfOhrung der Gesellschaft wahrend des

Geschaftsjahrs geprOft hat.

Der Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prufung des Jahresabschlus-

ses durch den/die AbschlussprOfer/in Stellung zu nehmen.

Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklaren, ob nach dem

abschlieflenden Ergebnis seiner PrOfung Einwendungen zu erheben sind und

ob er den von der Geschaftsfuhrung aufgestellten Jahresabschluss billigt.
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§10
GeschaftsfOhrung

Die Gesellschaft hat eine/n GeschaftsfOhredin (Geschaftsfuhrung).

Die Geschaftsfuhrung wird bei der erstmaligen Bestellung auf hochstens Wulf Jahre

bestellt. Fine erneute Bestellung ist fur die Dauer von jeweils hochstens fOnf Jahren

zulassig; sie kann frOhestens em n Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit erfolgen.

§11

Aufgaben der Geschaftsfuhrung

(1) Die GeschaftsfOhrung ist verantwortlich fur die laufende Aufgabenerledigung.

Sie fart die Geschafte der Gesellschaft nach Maggabe der Gesetze, dieses

Gesellschaftsvertrags, der Geschaftsanweisung sowie der Gesellschafter-

und AufsichtsratsbeschlOsse.

Sie vertritt die Gesellschaft gerichtlich und augergerichtlich.

(2) Die Geschaftsfuhrung stellt fur jedes Jahr einen Wirtschaftsplan und

eine fOnfjahrige Finanzplanung nach Maggabe des § 14 auf.

Die Geschaftsfuhrung berichtet den Gesellschaftern und der/dem Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats schriftlich oder in Textform jeweils einen Monat nach

Quartalsende der jeweils ersten drei Quartale eines Geschaftsjahres Ober den

Stand der Erf011ung des Wirtschaftsplans.

Hierbei sind die lstwerte zum jeweiligen Quartalsende und die Prognose

des Jahresergebnisses anzugeben sowie entsprechende Angaben zu

Investitionsvolumina und Kreditaufnahmen.

(3)

Im Obrigen gilt fur das Berichtswesen die Maggabe der Stadt NeurnOnster,

in Zielsetzung und Umfang begrenzt auf die Vorgaben der Regelung

in § 45 c GO.

Erhebliche Abweichungen sind den Gesellschaftern und der/dem Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats unverzuglich mitzuteilen.

(4) Die Geschaftsfuhrung hat jedem Gesellschafter und dem/der gesetzlichen

Vertreter/in der Stadt NeumOnster auf Verlangen unverzuglich Auskunft

Ober die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht

der Bucher und Schriften zu gestatten.

(5) Die GeschaftsfOhrung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht

nach Maggabe des § 15 auf.

— 11 —



Sie erteilt den Auftrag zur PrOfung des Jahresabschlusses oder, wenn die

Gesellschaft der PrOfpflicht des Kommunalprufungsgesetzes unterliegt, Ober-

mittelt den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Beauftragung einer

Abschlusspruferin / eines Abschlussprufers an die PrOfungsbehOrde

(§ 9 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2).

§12

Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Gesellschaft bestellt eine eigene Gleichstellungsbeauftragte auf der

Grundlage der Anzahl ihrer Beschaftigten:

1. Gesellschaften mit bis zu 50 Beschaftigten bestellen eine Gleichstellungs-

beauftragte mit 5 bis 10 Stunden Freistellung im Monat.

2. Gesellschaften mit bis zu 100 Beschaftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit 11 bis 20 Stunden Freistellung im Monat.

3. Gesellschaften mit bis zu 300 Beschaftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit 21 bis 30 Stunden Freistellung im Monat.

4. Gesellschaften mit bis zu 600 Beschaftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit 31 bis 60 Stunden Freistellung im Monat.

5. Gesellschaften mit bis zu 1.000 Beschaftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit mind. 20 Stunden Freistellung in der Woche.

6. Gesellschaften mit bis zu 2.000 Beschaftigten bestellen eine Gleichstel-

lungsbeauftragte mit mind. 30 Stunden Freistellung in der Woche.

(2) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung der Frauen im Offentlichen

Dienst (Gleichstellungsgesetz - GstG) finden, soweit diese fur die Gemeinden

gelten und dieser Gesellschaftsvertrag keine abweichenden Regelungen

enthalt, fur die Gesellschaft analoge Anwendung.

(3) Die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten wird betriebsintern

ausgeschrieben.

(4) Auf Vorschlag der Geschaftsfuhrung bestellt der Aufsichtsrat die

Gleichstellungsbeauftragte.

§13
Informations-, Teilnahme- und Einsichtsrechte der Stadt Neumtinster,

Beteiligungsmanagement
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(1) Die Stadt Neumunster, vertreten durch ihre/n gesetzliche/n Vertreter/in, darf

sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit Ober

Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an Sitzungen des Aufsichtsrats

entsprechend § 8 Abs. 11 Satz 4 sowie an Sitzungen der Gesellschafterver-

sammlung teilnehmen und Unterlagen einsehen (§ 109 a Abs. 2 GO).

(2) Urn die Rechte nach Abs. 1 wahrnehmen zu konnen, erhalt die Stadt Neu-

munster, vertreten durch ihre/n gesetzliche/n Vertreter/in, unter Beachtung

der geltenden Fristen

1. die vollstandigen Unterlagen zu Sitzungen der Gesellschafterversamm-

lung sowie Abschriften der Sitzungsniederschriften entsprechend

§ 6 Abs. 2 und 3,

2. die vollstandigen Unterlagen zu Sitzungen des Aufsichtsrats sowie

Abschriften der Sitzungsniederschriften entsprechend § 8 Abs. 9 und 10

sowie

3. eine Absch rift der Berichterstattung der Geschaftsfuhrung entsprechend

§ 11 Abs. 3.

(3) Die Stadt Neumunster kann ihre Rechte gemag Abs. 1 und Abs. 2 durch

die fiir die Beteiligungsverwaltung zustandigen Beschaftigten (Beteiligungsma-

nagement) ausuben.

§14
Wirtschaftsplan, fLinfjahrige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan ist in sinngemager Anwendung der Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrech-

nung, einer Plan-Bilanz sowie einer funfjahrigen Finanzplanung, aufzustellen.

In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante

Gewahrung von Burgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen.

Die Geschaftsfuhrung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass vor Beginn

des Wirtschaftsjahres eine Zustimmung des Aufsichtsrats erfolgen kann.

§15
Jahresabschluss, Lagebericht und Priifung
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(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von drei Monaten

nach Ablauf des Geschaftsjahres in entsprechender Anwendung der Vor-

schriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs fur groge Kapitalgesell-

schaften aufzustellen und, wenn die Gesellschaft der PrOfpflicht des Kommu-

nalprOfungsgesetzes unterliegt, nach dessen Vorschriften zu prufen, soweit

nicht eine PrOfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.

(2) Die fur die Tatigkeit im Geschaftsjahr gewahrten Gesamtbezuge der Gesell-

schaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der

Mitglieder der Geschaftsfuhrung, des Aufsichtsrats oder anderer Organe der

Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Mall-

gabe des § 102 GO zu veroffentlichen, ferner unter Namensnennung die Be-

ztige jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung

nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 a HGB; die individualisierte Aus-

weisungspflicht gilt auch fur:

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern fur den Fall einer vorzeitigen

Beendigung ihrer Tatigkeit zugesagt worden sind, und fur deren Voraus-

setzungen,

2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern fur den Fall der regularen

Beendigung ihrer Tatigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert

sowie den von der Gesellschaft wahrend des Geschaftsjahres hierfur

aufgewandten oder zuruckgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich

festgelegten Altersgrenze,

3. wahrend des Geschaftsjahres vereinbarte Anderungen dieser Zusagen

und

4. Leistungen, die einem fruheren Mitglied, das seine Tatigkeit im Laufe

des Geschaftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt

und im Laufe des Geschaftsjahres gewahrt worden sind.

(3) Die Abschlusspaifung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des

Haushaltsgrundsatzegesetzes genannten Priifungsgegenstande zu erstre-

cken.

(4) Das Rechnungsprufungsamt der Stadt NeurnOnster und die fur die Oberortli-

che PrOfung zustandige PrOfungsbehorde haben die in § 54 des Haushalts-

grundsatzegesetzes bezeichneten Befugnisse.

§16
Salvatorische Klausel
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Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein,

so wird hierdurch die Gultigkeit des Vertrags inn Obrigen nicht beruhrt. Anstelle der

unwirksamen Bestimmung soil eine angemessene Regelung gelten, die dem am

nachsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hatten, wenn sie bei Vertrags-

schluss den Punkt beachtet hatten, sofern dies rechtlich moglich ist.
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Bescheinigung gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

Gemall § 54 Abs. 1 GmbHG bescheinige ich hiermit, dass der vorstehende Text den
vollstandigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages wiedergibt.

Die geanderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss vom
05.05.2023 Ober die Anderung des Gesellschaftsvertrages und die unveranderten
Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten, vollstandigen
Wortl,aut des Gesellschaftsvertrages stimmen Ciberein.

NeVmunster, den VMai 2023



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Neumünster, den 11.05.2023

Andreas Kuhn, Notar


